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Manual zur Handhabung der Swiss-Olympic-Datenbank 2025ff. 

Einleitung 
Swiss Olympic unterstützt den Nachwuchsleistungssport finanziell stark, aber unter bestimmten Bedingungen. Im 
Folgenden werden die Voraussetzungen und die Prozesse zur Auslösung der NWF-Subventionen erläutert. Allfällige 
Änderungen der Bedingungen durch Swiss Olympic und/oder Swiss Tennis vorbehalten. 

Generell 

• Von Swiss Tennis beantragte und von Swiss Olympic anerkannte Trainer:innen lösen auf Basis ihres Arbeitsum-
fanges mit Talent-Card-Inhabern entsprechende finanzielle Unterstützung bei Swiss Olympic aus 

• 80 Prozent der ausgelösten Beiträge werden über Swiss Tennis direkt den berechtigten Spieler:innen bzw. deren 
Eltern zur Unterstützung der besuchten Trainings bei den anerkannten Trainer:innen ausbezahlt 

• 20 Prozent der ausgelösten Beiträge werden durch Swiss Tennis entsprechend ihrer Tätigkeit direkt den berech-
tigten Trainer:innen für «Off-Court-Tätigkeiten» mit Talent-Card-Inhabern ausbezahlt 
 

Voraussetzungen für Subventionen 

Spielerinnen und Spieler: 
✓ Im Besitz einer Talent Card Regional oder National von Swiss Olympic 
✓ Besuchen wöchentlich mind. drei Trainingseinheiten bei Trainer:innen, die die nachfolgenden Kriterien erfüllen 
✓ In «good standing» mit Swiss Tennis und Einhaltung des Ethik-Statuts von Swiss Olympic 
✓ In «good standing» mit den Trainer:innen und Einhaltung der Trainings- und Turnierrichtlinien (Vgl. Vetorecht) 

Trainerinnen und Trainer: 
✓ Ausbildung Swiss Olympic Trainer:in Leistungssport (Trainer:in A Swiss Tennis) oder höher. Trainer:innen, die die 

Berufsprüfung bis Ende Mai 2026 abgeschlossen haben, werden noch berücksichtigt. In den Folgejahren gilt der 
Ausbildungsstatus der Trainer per 1.1. des jeweiligen Jahres. 

✓ Offizielles Mitglied der Trägerschaft von Swiss Olympic / Swiss Tennis im Swiss Tennis Coaching Network 
✓ Trainer:innen können jährlich neu aufgenommen werden, jeweils spätestens per Ende November. 

Prozess der Spielerunterstützung1 

• Berechtigte Trainer:innen werden jährlich im September durch Swiss Tennis kontaktiert, damit sie ihre subventi-
onsberechtigten Spieler:innen melden können 

• Swiss Tennis berechnet den Subventionsbetrag jährlich neu unter allen berechtigten Spieler:innen 

• Der Spieler-Gesamtbetrag wird aufgeteilt unter allen unterstützungsberechtigten Spieler:innen 

• Eine Talent Card National löst mehr Geld aus als eine Talent Card Regional (2:1) 

• Die jeweiligen Trainer:innen werden über die geplanten Auszahlungen informiert und können bei Swiss Tennis 
ein Veto zur erneuten Evaluation der Auszahlung beantragen (Vgl. Voraussetzungen für Subventionen der Spie-
ler:innen). Der definitive Entscheid liegt bei Swiss Tennis 

• Swiss Tennis kontaktiert die Eltern der subventionsberechtigten Spieler:innen für eine rasche Abwicklung 

 
1 In Regionen mit offiziellem Stützpunkttraining können – in Ausnahmefällen - diese Subventionsbeiträge direkt zur Finanzierung der Stützpunkt-
trainings eingesetzt werden. Der Entscheid liegt bei Swiss Tennis. 
 

Biel, 16.12.2025 
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• Die Abrechnung zwischen den berechtigten Trainer:innen und Swiss Tennis erfolgt automatisch 

Auszahlungsprozess 
➢ Die Gelder an die Trainer:innen und Spieler:innen werden durch Swiss Tennis spätestens per Ende des je-

weiligen Jahres ausbezahlt 

Genehmigungsprozess 
➢ Dieses Dokument wurde durch Swiss Olympic geprüft und bewilligt 
➢ Dieses Dokument wurde von der Geschäftsleitung von Swiss Tennis geprüft und bewilligt 

 
 
 
Swiss Tennis 
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Leiter Spitzensport   Leiter Nachwuchsförderung 


